
Anlaqe 6
(zu § 32 Abs. 2 Satz 2)

Formblatt für eine UnteEttiEungsunGrschrift

Wahl der Vertretung oder Wahl eines anderen Gremiums, z. B. Ortsrat)

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn die untezeichnende Person persönlich und handschrifflich unterschrieben hat.
Unterschrifren dürfen erst gesammelt werden, nachdem die Bewerberinnen/Bewerber ftir die Wahl der Vertretung nach

§ 24 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesekes aufgestellt worden sind. Vorher geleistele Unterschriften
;ind ungültig. Jede wahlberechtigte Person darf mit ihrer Unterschrift nur einen Wahlvoßchlag ftir die ............... ... . ...........1)

unterstützen. Wer mehrere Wahlvorschläge für dieselbe Wahl untezeichnet,, macht sich nach § 108 d in Verbindung mit
§ 107 a des Strafgesetzbuchs stratbar.

Ausgegeben

(Dienstsiegel) Neustadt a. Rbge. , den .........................2016
(Ort und Datum) ,

oez. Maic Schillack.
('cemeindewahlleit;0 

;.4.

lch unterstütze

Unterctützungsunterschrift

hiermit durch meine Unterschrifl den Wahlvorschlag

der/des...
(Name der Parteioder Kennwort derWählerctuppe und gegebenenfalls ihre Kurzbezeichnung, Name Einzelwahlvorschlags)des

am 20......bei derl)

in/im im Wahlbereich
(Namedes Wahlgebiets)

(Vollständlg ln Maschinen- oder Druckschrifr auszufüllen)

Familienname:

Vorname:

Geburtsdalum:

Anschrift (Hauptwohnung)
Straße, Hausnummer: ...

Postleitzahl, Wohnort:

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung darüber eingeholt wird, dass ich wahlberechtigt bin2).

den ......................... 2016
(Ort und Datum)

(Persönliche und handschrifrliche Unterschrift)

(Nicht von der unterzeichnenden Person auszufüllen)
Bescheinigung des Wahlrechts3)

Die vorstehende Untezeichnerin/Der vorstehende Untezeichner

E ist Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzesa).

tr besiä die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Unionl.

Sie/Er erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 48 Abs. I des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG), ist nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen (§ 48 Abs. 2 NKomVG) und in dem oben bezeichneten
Wahlbereich am Tag der Unterschriftsleistung wahlberechtigt.

Neustadt a. Rbge. , den .......................... 2016

(Dienstsiegel) Stadt Neustadt a. Rbge.

(Handschriflliche Unterschrifr)

\
1

Wahlart eintragen

Slreichen, lwnn die unteEeichnende Person die Bescheinigung des Wahlrechts s€lbst einholen will.

Das Wahkecht darf durch die Gemeind€, die SamEemeinde oder den gemeindefreien Bezift je'r/eils nur einmalftlrjede Wahl bescheinigt werden.
Dabeidarfsie nicht festhalten, fürwelchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist Die Wahlberechtigung der unteeeichnenden Person
muss im Zei@unkt der UnterzeEhnung gegeben sein.

Zutreffendes ankreuzen E.


